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Frauenförderfonds FB 03: Hinweise für Mitarbeiterinnen zu Anträgen 
für Reisekostenübernahme 

Stand: 18.11.2022 
 
1. Vor Reiseantritt: Dienstreiseantrag stellen 

Bei Forschungsaufenthalten ist in jedem Fall vor Antritt der Reise ein Dienstreiseantrag 
zu stellen. Dieser geht an das Dekanat FB03. 

Falls Ihr Lehrstuhl einen Teil der Kosten übernehmen wird, so geben Sie unter Kosten-
träger dessen Kontodaten an und schreiben dazu, dass Sie aus dem Frauenförder-
fonds Mittel bekommen bzw. beantragt haben.  

Beteiligt sich Ihr Lehrstuhl nicht an den Kosten, so tragen Sie bei Kostenträger nur den 
Frauenförderfonds FB 03 ein, ohne Kontodaten.  

 
 

2. Nach Rückkehr von Reise: Antrag auf Reisekostenabrechnung stellen 

Sie müssen außerdem bis maximal 6 Monate nach Ihrer Rückkehr einen Antrag auf 
Reisekostenvergütung bei der Personalabteilung einreichen, mit den Originalen Ihrer 
Belege. Bitte kleben Sie hierzu kleinere Original-Belege auf DIN A4-Papier auf und ver-
wenden keine Heftklammern (schicken Sie diese Originale NICHT an das Gleich-
stellungsbüro!). 
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Es empfiehlt sich hier, die Bewilligung der Gleichstellungsbeauftragten noch abzuwar-
ten, bevor der Antrag gestellt wird, falls die Antragsfrist dies erlaubt. Tragen Sie die 
bestätigte Fördersumme unter dem Punkt: „€… habe ich von dritter Seite für die Reise 
als Zuschuss erhalten.“ ein und ergänzen Sie handschriftlich „wird vom Frauenförder-
fonds übernommen“.  

 
 

Haben Sie noch keine Bewilligung bekommen, so schreiben Sie unter Erläuterun-
gen/Begründungen, dass Sie Mittel beim Frauenförderfonds beantragt haben.  

 

3. Reisekostenfestsetzung an das Dekanat FB03 
Sie und der Lehrstuhl erhalten eine Festsetzung der Reisekosten von der Personalab-
teilung. 

Auch dann, wenn der Lehrstuhl sich nicht an den Kosten beteiligt, müssen die Reise-
kosten von der Personalabteilung nach Landesreisekostengesetz festgestellt werden, 
damit Gelder aus dem Frauenförderfonds ausgezahlt werden können. Die Auszahlung 
kann somit erst erfolgen, wenn die Reisekostenabrechnung vorliegt. Schicken Sie bitte 
hierzu die Ausfertigung zur Anweisung (inkl. aller Belege) an das Dekanat FB03 
(z.Hd. Frau Bippus, die Ihnen auch für Fragen zur Verfügung steht).  

Sollten Sie uns nicht mitteilen, dass Sie von einer anderen Stelle noch zusätzlich finan-
ziert werden, so behalten wir uns das Recht vor, keine Auszahlung aus dem Frauenför-
derfonds zu leisten. 

 
Ihre Gleichstellungsbeauftragten, 
Susan Glaser und Anna Keller, LL.M. 
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